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KREIS OSTHOLSTEIN • Postfach 433 • 23694 Eutin Fachdienst 
Naturschutz ·~ · 

Herrn • 

Geachäft9zelchen 

6 .21-762-023-0002 
ÖK-Augustenhof II 

Auskunft. ert.llt 
Joachim v. Drigalski 

j.drlgalski@krels-oh.de 

Telefon 

04521-788-861 
Fax 04521-78896-861 

Datum 

14.11.2014 

Anerkennung Ihres Ökokontos Augustenhof II, Gemeinde Heringsdorf 
Antrag vom 10.12.2013 und Nachträge vom 22.07.2014 der Landwirtschafts
kammer S.H. 

Sehr geehrter Herr 

hiermit werden die im o.g. Antrag genannte Fläche, Flurst0ck108I20, Flur 4, Gemarkung 
Augustenhof mit den darauf vorgesehenen Entwicklungsmaßnahmen zur Aufnahme in 
das Ökokonto mit dem Titel .Okokonto Augustenhof II" anerkannt. 

1. Der Basiswert wird auf 20.144 Punkten festgelegt. 1 Ökopunkt entspricht einer Kom
pensation von 1 qm. Da es sich um ein Gebiet handelt, dass innerhalb des Schutz
gebiets- und Biotopverbundsystem des Landes Schleswig-Holstein liegt, wird ein 
Lagezuschlag von 2.014 Ökopunkten (10% des Basiswertes) gewährt. Die Punkte 
berechnen sich wie folgt: 

Kreishaus 
Lübecker Straße 41 
23701 Eutin 

Telekommunlkatlon 
Telefon: 04521-788-0 
Telefax: 04521-788-600 
e-mail: info@kreie-oh.de 
Internet:www.kreis-oh.de 

Beratung 
für Bürgerinnen 
und Bürger 
Tel.: 04521/788-438 

Batuchszelten nach 
Vereinbarung sowie 
Mo.-Fr. 08.00-12.00 Uhr 
Mo-Do. 13.30-15 .30 Uhr 

Bankverbindung 
Spnrkusse Holstein 
BLZ 213 522 40 
Kto.-Nr. 7 401 



Anrechnungs- Fläche in 6.21• Ökokonto: Augustenhof II faktor m2 Aktenzeichen 762-023-0002 
Datum Buchungsanlass Basis [m2

] Ökopunkte 
1.01.2015 Acker 1,0 20.144 20.144 20.144 

lagezuschlag 10% 2.014 
Kontostand 20.144 20.144 22.158 

Das Konto wird beim Kreis Ostholstein mit 22.158 Punkten (Basiswert+Lagezuschlag) 
eingebucht, sobald mir mitgeteilt wird, dass die Flächen der extensiven Nutzung zuge
führt und die Maßnahmen umgesetzt sind. 

II. Nach Umsetzung der Biotop- und Artenschutzmaßnahmen kann sich die Anzahl der 
Ökopunkte auf 24.172 durch die Anerkennung folgender Zuschläge erhöhen: 

10 % für zusätzliche Artenschutzmaßnahmen 

Fläche 
Anrechnungs- in 6.21 -Ökokonto: Augustenhof II faktor ml Aktenzeichen 762-023-0002 

Basis [m2
] Ökopunkte 

Kontostand s.o. 22.158 
Datum Buchungsanlass 

Zuschlag Artenschutz nach 
Umsetzung auf Fläche 0,10 20.144 2.014 

Kontostand 24.172 

Rechtsgrundlage für diese Entscheidung bildet der§ 16 Bundesnaturschutzgesetz 
(8NatSchG1

) i. V. m. § 10 Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG2
) und § 2 der 

Ökokonto- und Kompensationsverzeichnisverordnung - (ÖkontoV03
) 

1 Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Jull 2009 (BGBI. 1 S. 2542), zuletzt durch Gesetz vom 07.August 2013 (BGBI. 1 S. 3154) 
gelindert 

i Gesetz zum Schutz def Natur (Landeanaturschutzgeselz - LNa!SchG) vom 24.Februer 2010 (GVOBI. Sch.-H. S. 301, ber. S. 
486), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13.07.2011 (GVOBI. Schl.-1-1. S. 225) 
3 Landesverordnung über das Ökokonto, die Elnrlchlung des Kompensationsverzeichnisses und über Standards für Ersatzmal:!
nahmen (Ökokonto- und Kompensationsverzeichnisverordnung - ÖkokontoVO) vom 23. Mal 2008, zuletzt geändert am 
26.04.2013 (GVOBI. S. 219) 
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Durch diese Genehmigung werden die privaten Rechte Dritter nicht berührt. 

Die beiliegenden Planunterlagen in Text und Karte sind einschl. der in "grün" vorgenom
menen Änderungen und Eintragungen Bestandteil dieser Genehmigung. 

Hierbei handelt es sich um folgende Unterlagen: 

1. Antrag und Konzept vom 10.12.2013 und 22.07.2014 der Landwirtschaftskammer 

S.H. 

2. Übersichtskarte M:; j :25.000 

3. Karte der Ausgangssituation M= 1 :7000 

4. Karte Zielzustand M= 1 :7000 

5. Luftbild 2007 M= 1 :9000 

6. Grundbuchauszug 

Dieser Bescheid ist mit folgenden Nebenbestimmungen verbunden: 

Nebenbestimmungen: 

Der Bescheid wird unter folgenden Auflagen erteilt, wobei ich mir vorbehalte, gemäß § 107 

Abs.2 Nr. 5 des Landesverwaltungsges~tzes (LVWG) vom 2.06.1992 (GVÖBI.Schl. -H. S. 

243) in der zur Zeit geltenden Fassung Auflagen nachträglich aufzunehmen, abzuändern 

oder zu ergänzen, wenn dies zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Lar,d

schaftspflege erforderlich ist: 

Auflagen: 

1. Die Inhalte des Antrag·es vom 10.12.2013 sowie des Konzeptes vom 22.07.2014 sind 

zu beachten. 

2. Eine grundbuchliche Eintragung der Fläche als Ökokontofläche ist bis zum 

30.04.2015 vorzunehmen. 

3. Die Flächen sind ausschließlich extensiv zu nutzen. Die Flächen dürfen nicht gedüngt 

werden. Schädlings- und Pflanzenbekämpfu~gsmittel sowie Gülle, Jauche und Klär

schlamm dürfen nicht verwendet werden. 

Das Aufbringen, Lagern oder Einbringen von Stoffen organischer oder anorgani

scher Zusammensetzung in den Untergrund ist nicht zulässig. Maßnahmen wie 

Walzen und Schleppen sind auszuschließen. 

4. Die Grünlandfläche ist extensiv zu bewirtschaften. 
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a) als Sommerweide von Mai bis Oktober mit max. 1 GV pro ha. Bei einer ganzjährigen 

Beweidung ist die Beweidungsdichte auf GV 0,6 zu reduzieren. 

Eine Unterteilung z.B. als Portionsweide ist nicht zulässig. 

Beginn und Ende der Beweidung orientiert sich an der Trittfestigkeit und am Futterange

bot. Fahrsilos und Mieten dürfen nicht errichtet werden. 

Soweit es für das Entwicklungsziel der Fläche sinnvoll ist, kann es erforderlich sein die 

Anzahl Tiere in Absprache mit der UNB zu verändern. 

b) als Mähwiese mit einer 1- 2 schürigen Mahd mit der ersten Mahd nicht vor dem 1.07. 

eines Jahres. Die Mahd ist vorrangig mit einem Balkenmäher durchzuführen. Ansonsten 

ist die Einstellung der Mähgeräte so zu wählen, dass die Wahrschelnlichkeit der Tötung 

von Amphibien so gering wie möglich ist. Schnitthöhe von mind. 15 cm während der Akti

vitätsphasen der Tiere. Das Mähgut ist abzufahren. 

5. Bei einer Beweidung ist jährlich zum 31.12. dem Fachdienst Naturschutz eine Kopie 

des Weidetagebuches bzw. bei einer Mahd die Dokumentation des Mähzeitpunktes 

vorzulegen. 

6. Die Neuanpflanzungen sind durch Einzäunung wirksam gegen Wildverbiss, bei 

Beweidung vor Weidevieh zu schützen. Wachsen Gehölze nicht an, so ist umge

hend eine Ersatzpflanzung durchzuführen. 

7. Auf der geplanten Obstwiese sind hochstämmige Obstbäume in der Qualität 2 x ver

pflanzt, Stammumfang von 1 O bis 12 cm (Hst, 2xv., StU 10-12) ·zu setzen. Es sind un

terschiedliche und regionaltypische Obstsorten (Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume u. a.) 

zu verwenden. Die Obstbäume sind jeweils mit mehreren Stützpfählen, z. B. mit einem 

sogenannten „Dreibock", zu sichern und bedürfen gesonderter Schutzvorkehrungen 

gegen Wildverbiss, z. 8. durch Schutzmanschetten oder eine Ummantelung mit 

Drahtgeflecht. Eine temporäre Einfriedigung der gesamten Obstwiese mit einem Wild

schutzzaun ist ebenfalls möglich. 

8. Die Obstbäume sind versetzt im Abstand von ca. 10,00 m x 10,00 m einzusetzen (1 

Obstbaum auf ca. 100 qm Grundfläche). Zu seitlich angrenzenden Knicks und ande

ren Gehölzflächen verbleibt ein Pflanzabstand von mind. 10,00 m. Zu den übrigen 

Flächen (Gewässerräumstreifen) beträgt der Schutzabstand 6,00 m. 
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9. Die Streuobstwiese ist 1 x jährlich zu mähen, wobei das Mähgu1 von der Fläche abzu

fahren ist. Zum Schutz möglicher Bodenbrüter und zur Entwicklung einer artenreichen 

Grünfläche erfolgt der jährliche Mähtermin nicht vor dem 01. Juli. Auf der gesamten 

Streuobstwiese unterbleibt der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die Ausbrin

gung von Dünger. Alternativ besteht die Möglichkeit, die Obstwiese in der Zeit vom 15. 
März bis zum 30. Nov. mit max. 1,0 Großvieheinheiten / ha extensiv zu beweiden. 

Hierfür ist es wichtig, die Obstbäume hinreichend gegen Verbiss zu schützen. 

10. Die Obstbäume bedürfen gerade in den ersten Vegetationsjahren einer intensiven 

Pflege. Hierzu zählt u. a. das Wässern bei Trockenheit, das Entfernen von Wasserrei

sern oder ein fachgerechtes Ausschneiden der Baumkronen. Kom·mt es z. B. durch 

Sturmeinwirkungen, Trockenheit, Verbiss oder durch Einwachsen von Schutzdrähten 

zu Baumverlusten, so sind diese Obstbäume umgehend durch Neuanpflanzungen zu 

ersetzen. 

11. Maßnahmen an Gewässern sind mit dem Wasser-und Bodenverband (ggf. mit 

dem Fachdienst Boden- und Gewässerschutz des Kreises Ostholstein) abzustim

men. 

12. Im fünfjährigen Abstand ist dem Fachdienst Naturschutz zum 31.12. das Ergebnis der 

vereinfachten Vegetationsaufnahme, bei Artenschutzmaßnahmen auch eine faunisti
sche Bestandsaufnahme vorzulegen. Die erste Vorlage erfolgt erstmals am 
31.12.2019. 

13. Abweichungen von den Zielen der Inhalte des Antrages/Konzeptes, Veränderung der 
Ziele welche einer Optimierung des Natur- und Artenschutz dienen, sind mit dem 

Fachdienst Naturschutz des Kreises Ostholstein abzustimmen (evtl. mit Veränderung 

der Ökopunkte). 

14. Nach Fertigstellung der Biotop- und Artenschutzmaßnahmen ist die Abnahme 

beim Fachdienst Naturschutz des Kreises Ostholstein zu beantragen. 

Begründung: 

Sie beantragen gern. § 2 der ÖkokontoV die Aufnahme in das Ökokonto. 
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Gern. § 2 Abs.1 Ökokonto V kann jede juristische oder natürliche Person einen Antrag zur 

Aufnahme von Maßnahmen in das Ökokonto stellen. Von der zur Aufnahme in ein Ökokonto 

vorgesehenen Maßnahmen müssen dauerhaft günstige Wirkungen auf die Leistungs- und 

Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbildes ausgehen (§ 2 Abs. 3 

ÖkokontoV). Das Verfahren zur Aufnahme in das Ökokonto sowie weitere Einzelheiten zur 

Anrechnung, Handelbarkeit etc. sind in der ÖkokontoVO geregelt. 

Die Fläche ist derzeit Acker. Als Maßnahmen sind eine Extensivierung und die Anle

gung einer Streuobstwiese vorgesehen. 

Der gestellte Antrag mit dem beschriebenen Landschaftsplanerischen Konzept und die in 

Ihrem Konzept vorgenommene Bewertung und die Berechnung der Ökopunkte erfolgt 

nach der Anlage 1 der ÖkokontoVO und entsprechen den Vorgaben der Verordnung und 

sind nachvollziehbar. 

Auf dieser Grundlage erfolgt die Berechnung. Der ermittelte Wert wird in Ökopunkten 

ausgedrückt. 

Basiswert + Zinsen + Zuschlag Artenschutz + Zuschlag Biotop + Zuschlag Lage = Ökopunkte 

Die Auflagen sollen eine umgehende und nachhaltig günstige Wirkung der geplanten 

Maßnahmen auf die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sichern. Ei

ne notwendige Änderung oder Modifizierung der Nutzungsform kann in einer Änderung 

bzw. Ergänzung dieses Bescheides erfolgen, soweit es für die Erreichung des Entwick

lungszieles erforderlich ist. 

Für die Anrechnung einer Maßnahme aus dem Ökokonto als Ersatzmaßnahme ist die 

grundbuchliche Sicherung erforderlich. Zur Begrenzung des Verwaltungsaufwandes wird 

empfohlen, diese grundbuchliche Sicherung einmalig für die gesamte/n Ökokontofläche/n 

vorzunehmen. Die Grundbucheintragung für die gesamte/n Ökokontofläche/n erfolgt mit foi

gendem Text: 

„Auf dem im Grundbuch von Heringsdorf für das Flurstück 108/20, Flur 4 der Gemarkung 

Augustenhof ist ·für den Kreis Ostholstein eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit des in

halls einzutragen, dass es dem Grundstückseigentümer dauerhaft untersagt ist, das Flur

stück für Zwecke zu benutzen, die nicht entsprechend den Vorgaben des Bescheides des 
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Landrates des Kreises Ostholstein vom 14.11.2014, Az..: 621-762-023-0002 dem Natur
schutz dienen." 

Bewilligungen, Erlaubnisse, Genehmigungen oder Anzeigen nach anderen Rechtsvor

schriften bleiben unberührt. 

Hinweise: 

1. Das Ökokonto wird bei der unteren Naturschutzbehörde (Fachdienst Naturschutz) 

des Kreises Ostholstein unter dem Titel „ÖK Augustenhof II" geführt. 

2. Der Betreiber des Ökokontos erhält nach jeder Buchung oder Veränderung des 

Ökokontos eine aktuelle Übersicht über den Bestand ao Ökopunkten. Ich bitte zu 

beachten, dass hierfür g~mäß der Tarifstelle 14.1 .3.1 der Landesverordnung über 

Verwaltungsgebühren 4 Gebühren in Rechnung gestellt werden. 

3. Eine Verzinsung von den für das Ökokonto bereitgestellten Flächen wird ab Be

reitstellung der Fläche und Umsetzung der jeweiligen Aufwertungsmaßnahmen 

berechnet. Der Zinsfaktor beträgt 3% vom Basiswert für jedes vollendete Jahr ge

rechnet vom Tag der Einbuchung der Maßnahme in und ihrer Ausbuchung aus 

dem Ökokonto, höchstens jedoch 30%. Zinseszinsen werden nicht berücksichtigt. 

4. Für die Herstellung der Kleingewässer ist eine gesonderte Genehmigung nach § 

17 BNatSchG i.V.m. § 11 LNatSchG bei der unteren Naturschutzbehörde zu be

antragen, wenn mehr als 30 m2 Boden bewegt werden oder die betroffene Boden

fläche größer 1.000 m2 ist. 

5. Dieser Bescheid darf, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder 

teilweise mit Wirkung für die Zukunft von mir wiederrufen werden, wenn Auflagen 

nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt wurden (LVwG5
}. 

4 
Landesverordnung über Verwaltungsgebühren vom 15.10.2008 (GVOBI. Schl.-H. S. 383) in der Fassung vom 10.09.2013 

(GVOBI. S. 376) 

5 
Allgemeines Verwaltungsgesetz für das Land Schleswig-Holstein (Landesverwaltungsgesetz) in der Fassung dar Bekanntma

chung vom 02.06.1992 (GVOBI. Sch.-H. S. 243, 534) zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.04.2012 (GVOBI. Schl.-H. S. 530) 
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Gebühren: 

Gemäß Tarifstelle 14.1.3.2 der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren wird eine 
Verwaltungsgebühr in Höhe von 270,00 € festgesetzt. 

Bitte überweisen Sie den Betrag innerhalb von 6 Wochen nach Zustellung dieses· Be
scheides unter Angabe der AO Nr.: L-( 003 3 '3 OS""; -1 "f 4. -1r-~ auf das Konto der 
Kreiskasse bei der Sparkasse Holstein (IBAN: DE77213522400000007401, BIC: NOLA
DE21HOL). 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe 
Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist schriftlich beim Kreis Ostholstein, Der Land
rat, Untere Naturschutzbehörde, Lübecker Straße 41, 23701 Eutin oder zur Niederschrift 
einzulegen. 

Die Gebührenfestsetzung können Sie selbständig innerhalb eines Monats nach Be
kanntgabe durch Widerspruch anfechten, der ebenfalls schriftlich beim Kreis Ostholstein, 
Der Landrat, Untere Naturschutzbehörde, Lübecker Straße 41, 23701 Eutin oder zur 
Niederschrift einzulegen wäre. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

gez 

Joachim von Drigalski 
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Durchschrift gelangt: 

1. Gemeinde Heringsdorf 
- Der Bürgermeister -

.über Amt Oldenburg-Land 
Hinter den Höfen 2 

23758 Oldenburg 

mit der Bitte um Kenntnisnahme 

Im Auftrage 

gez 
Joachim von Drigalski 

2. Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 
- Forstabteilung-

Frau Joceline Schleimer/Frau Monika Eden 
Hamburger Strasse 115 

23795 Bad Segeberg 

mit der Bitte um Kenntnisnahme 

Im Auftrage 
gez 
Joachim von Drigalski 
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Fachdienst Naturschutz 
Herrn von Drigalski 
Lübecker Straße 41 
23701 Eutin 

Ökokonto Auuuatenhof 

.. - '1 ~ 

fkreisOßthofsteiri 
f ElniJ.! 1 '3 0 "0'-3 , ' ~... az. ' , . 
L~~ ............................... .. ··----..,i---.,..,._~ .. ..-.... ... . 

Sehr geehrter Herr von Drigalski, 
• • r_• •-::: • • • 

hiermit beantragen wir im Namen des Flächeneigentümers Herrn 
die Einrichtung eines Ökokontos in der Gemeinde Heringsdorf, Gemarkung Augustenhof. 

Beiliegend erhalten Sie ein Konzept zur ökologischen Aufwertung der Flächen. Den Grundbuchauszug, sowie die Einverständniserklärung zum Antrag erhalten Sie vom Flächeneigentümer direkt. 

'· Joceline Schfeimer 

Ihr Ansprechpartner: 
Frau Schleimer 
Unsere Zeichen: 

Telefon: 
04551/9598-~ Yl
Mobilteteton: 
0151/20339913 
Telefax: 
04551 /9598-40 
,!;-Mall: 
jschleimer@lksh.de 

Bad Segeberg, den 
10.12.13 



Landwirtschafts
kammer 
Schleswig-Holstein 

Konzeptentwurf für dje BIidung eines Ökokontos in Auqystenhof 

erstellt durch die Forstabteilung dar 

Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein 

Vorliegendes Konzept wurde von der Forstabteilung der Landwirtschaftskammer 
Schleswi -Holstein im Auftrag des Flächeneigentümers Herrn 

erstellt. 

Es handelt sich hierbei um Grünlandflächen in der Gemarkung Augustenhof, Flur 4, 
Flurstücke 1/1und 108/20 mit einer Gesamtgröße von etwa 26 ha. Die genaue Lage 
der Fläche ist den beiliegenden Karten zu entnehmen. Die Fläche liegt innerhalb 
einer Nebenverbundachse des Biotopverbundsystems. Es ist beabsichtigt, 
Maßnahmen zur ökologischen Wertsteigerung durchzuführen und sich diese im 
Rahmen eines Okokontos nach §12 Abs. 6 LNatSchG von der UNB des Kreises 
Ostholstein genehmigen zu lassen. 

Ausgangssituation 

Die Ökoko!'ltofläche liegt in der Gemeinde Heringsdorf, im Schleswig-Holsteinischen 
Östlichen Hügelland und wird als Grünlandfläche genutzt. Zwei Mal pro Jahr findet 
eine Mahd mit anschließender Mineraldüngung statt. Bis vor einigen Jahren wurde 
auf den Schlägen Mais angebaut, sie haben Ackerstatus. Die nördliche Fläche ist 
von drei, die südliche von 2 privaten Gräben durchzogen, diese sind mit Rohrkolben 
bewachsen und wurden länger nicht geräumt. Die nördliche Fläche ist außerdem 
drainiert. Auf dem südlichen Bereich des Flurstücks 1/1 befindet sich eine kleine 
Anhöhe mit lehmigem Untergrund, hier grenzt eine mit Erlen bestockte 
Erstaufforstungsfläche an. Die übrigen Kuppen, die auf der Fläche bestanden haben, 
wurden vor etwa 25 Jahren vom Eigentümer zwecks besserer Bearbeitung 
eingeebnet. Nordöstlich angrenzend befindet sich hier ein ebenfalls im Zuge dieser 
Erdarbeiten angelegtes Biotop mit Teich und Schilfbewuchs. Der Kalkberggraben 
(Verbandsgraben) fließt zum Teil durch bzw. entlang der für das Ökokonto 
vorgesehenen Flächen, etwa 3 km südlich fließt der Oldenburger Graben. Eine 
Überspannleitung verläuft teilweise über ·der Fläche. 

In unmittelbarer Nähe zur geplanten Ökokontofläche befindet sich das 
Vogelschutzgebiet „Oldenburger Graben." Viele der nachfolgend genannten 
Brutvögel stehen auf der Roten Liste. 

Laut Artkataster des LLUR wurden während einer Brutvogelkartierung zwischen 2007 
und 2012 in der näheren Umgebung folgende Arten gefunden: 
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Brutvöael 

Art Wiss. Name 

Bartmeise Panurus biarmicus 

Blaukehlchen Luscinia svecica cvanecula 

Braunkehlchen Saxicola' rubetra 

Feldlerche Alauda arvensis 

Kiebitz Vanellus vanellus 

Kranich Grus arus 

Neuntöter Lanius collurio 

Rohrschwir1 Locustalla /uscinioides 

Rohrweihe Circus aeruainosus 

· S chafstelze Motacil/a f. flava 

Schilfrohrsäncer Acroceohalus schoenobaenus 

Schwarzkehlchen Saxicola rubico/a 

Sprosser Luscinia /uscinia 

Wasserralle Ra/lus aauaticus 

Wiesenpieper Anthus pratensis 

Tüpfelsumpfhuh n Porzana oorzana 

Rohrdommel Botaurus stellaris 

mo 1 ,en 

Art Wiss. Name 

Erdkröte Bufo bufo 

Grasfrosch Rana temooraria 

Laubfrosch Hvla arborea 

Moorfrosch Rana arvalis 

Ringelnatter Natrix natrix 

Teichmolch Lissotriton vulaaris 

G t ß fl e ä .o anzen 

Art Wiu .Name 

Streifen-Klee Trifolium striatum 

Hunds-Kertel Anthriscus caucalis 

Guter Heinrich Chenooodium bonus-henricus 
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Zielsetzung 

Extensivierung 

Die gesamte Fläche soll in ihrer Nutzung extensiviert und langfristig gesichert 
werden. Die Bewirtschaftungsintensität wird an die jeweiligen Gegebenheiten 
angepasst und so einer vollständigen Verbuschung entgegen gewirkt. Die 
Freihaltung der Grünlandflächen kann durch ein bis zweimalige Mahd, jedoch 
ausschließlich außerhalb <;ter Brutsaison, also frühestens ab dem 16. Juli, erfolgen. 
Alternativ kann dieses Ziel auch durch extensive Beweidung mit Rindern/Pferden 
oder Schafen erreicht werden . 

Im Einzelnen sollen für eine Extensivierung des Grünlands folgende Auflagen erfüllt 
werden: 

- Keine Ausbringung von Düngern 

• Kein Einsatz von Pflanzenschutzmitteln 

- Späte Mahd im Jahr: 1. Schnitt ab dem 16. Juli. Je nach Witterung: 2. Schnitt 
im September 

- Alternativ: Beweidung durch Rinder oder Schafe mit anfänglich etwa 1,0 
GV/ha von Mai bis Oktober. Bei einer Verkürzung der Beweidungszeit kann 
unter Absprache mit der UNB die Anzahl der Tiere angepasst werden. Nach 
Aushagerung des Bodens sollte die Intensität entsprechend reduziert werden. 

- Kein Walzen und kein Schleppen 

- Keine nachträgliche Nachsaat zur Verbesserung der Grasnarbe 

- Kein Bodenumbruch 

Artenschutz 

Das Gebiet um den Oldenburger Graben gehört zur „Vogelfluglinie" und stellt hier ein 
bedeutendes Zwischenrastgebiet dar. 

Für die vorkommenden Arten des Offenlandes, vor allem des Feuchtgrünlandes, wie 
Goldregenpfeifer, Bekassine, Braunkehlchen, Kiebitz, Weißstorch, auch Wachtel und 
Neuntöter sowie Sumpfohreule oder die Kornweihe als Rastvogel kann die 
Einrichtung eines Ökokontos in diesem Bereich von großer Bedeutung sein. Durch 
die Verschließung der privaten Gräben können Überschwemmungszonen entstehen, 
welche vor allem wichtig für Weißstorch, Bekassine, Braunkehlchen, Kiebitz sind . Im 
nördlichen Bereich von Flurstück 1/1 wird durch abtragen des Oberbodens eine 
Blänke geschaffen, im südöstlichen Teil des Flurstücks wird ebenfalls etwas 
Oberboden abgetragen, um auch hier einen stocheliähigen Nassbereich entstehen 
zu lassen. Im Untergrund befindet sich auf dem anmoorigen Standort teilweise 
lehmiger Untergrund, worauf bei der Anlage der Mulden geachtet sollte. 

3 / 4 22.07.14 



Die Anlage von lockeren Gehölzstrukturen schafft Ansitzwarten für den Neuntöter 
und Sumpfohreule. Durch die Optimierung der Amphibien- und Reptilienhabitate 
ergeben sich neue Jagdhabitate für die Kornweihe und andere Greife. 

Gehölzpflanzungen und Streuobstwiese 

Im Flurstück 108/2 soll eine etwa 1.000 m2 Streuobstwiese entstehen, hierfür werden 
15 hochstämmige Bäume alter Obstsorten gepflanzt. Eine weitere Streuobstwiese 
mit der gleichen Anzahl an Obstbäumen wird im südlichen Teil des Flurstücks 1/1 
angelegt. Im nördlichen Bereich des Flurstücks sollen auf ca. 2.500 m2 weitere 25 
hochstämmige Obstbäume gepflanzt werden (Beratung über Baumschule für alte 
Obstsorten, Oleg Ceban, Tel: 04635/29 39 13, mobil: 0179/54 34 662) die einzeln vor 
Verbiss geschützt werden. Zur Grenze und zwischen den Einzelbäumen sollten 
mindestens 12 bis 15 m Abstand eingehalten werden. Bei der Auswahl der Sorten ist 
darauf zu achten, dass sie den gegeben Bodenverhältnissen angepasst sind, d.h. 
eine gewisse Toleranz gegenüber Nässe mitbringen. 

Weitere Gehölzpflanzungen sollen im südlichen Teil des Flurstücks 1/1 stattfinden. 
Hierfür werden auf den höher gelegenen Kuppen standortgemäße Baum und 
Straucharten gepflanzt. Es sollten auch fruchttragende Flurgehölze wie Holunder, 
Ebersesche, Wildbirne, Holzapfel, Schlehe und Hundsrose eingemischt werden. Die 
Sträucher sollten gruppenweise locker gepflanzt werden. Vereinzelt sind Bäume mit 
unterschiedlicher Endhöhe einzubringen. · 

Flächenübersicht: 

Tabelle 1: Übersicht nach Flurstück 
Gemarkung Flur Flurstück 

Augustenhof 4 1/1 

Cttt.ut 
Augustenllof 4 108/20 

Anlage: 
Kalkulation der Ökopunkte 
Übersichtskarte 1 :25.000 
Karte Ausgangssituation 1 :7 .000 
Karte Zielsituation 1 :7 .000 

Flächengröße (m2
) Betroffene Nutzung 

Fläche 

438.762 m2 244.306 Grünland (GI) 

20.144 m2 20.144 Grünland (GI) 

4/4 22.0 .14 



Anlage 1: Kalkulation der Ökopunkte 
Öko~stenhof 
(Herr---

Aur-
Gema~ng Flur stück Ist-Biotoptyp 

ltlw.) 
Augustenhof 4 1/1 tlw. Acker 

Augustenhof 4 1/1 ttw. Grünland (GI) 

Gaarz 4 10&/20 Acbr 

Ziel-Biotoptyp 

Mageres 
Feuch1grOnland 

Mageres 
FeuchtQrünland 
Mave,es 
Feuchtariinland 
Sunwne: 

Faktor zur lst-Fllehe Anrechen• 
Anrechen• (rn') bareFllche 

barkeit 

437.410 213.321 1 

'37.410 30.915 0,8 

20.144 20.144 1 

IM.914 2MMO 

Stand Okt. 2014 

Zuschla9 Zuschlag Summe Maßnahmen-BasiSWllrt Lage 
(10%) Artenschutz Ökopunkte katalog 

213.321 21 .332 25% 63.330 2117.983 Extenslvierung, 
Anlage Blänken, 
Grabenver• 
sctüießung, 
Streuobstwiese, 
Kappen Drainage 

U.718 2.479 25% S.197 33.464 Extensivierung, 
Kappen Drainage 

20.144 2.014 10% 2.014 24.173 Extensivierung, 
Streuobstwiese 

2fil.2U 2U2I 61.142 w.g; 
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Karte zur Ausgangssituation Im Ökokonto Augustenhof 
1 :7.000 

Ökokonto Augustenhof 
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Amtsgericht Oldenburg i.H. 

Grundbuch 

Hof gemäß der Höfeordnung eingetragen arn 09 , Juli 1981 

von 

He-dnasdorf ...... 

Blatt 423 

Dieses Blatt ist zur Fortführun·g auf EDV neu gefasst .worden und dabei an die Stelle des bisherigen Blattes getreten. In d'3m Blatt enthaltene 

Rötungen sind unter Umständen schwarz sichtbar. Freigegeben am 06.03.2012. 

Datum des Abrufs: 08.11 .201 2 14:54:44 Letzte Eintragung vom: 03.04.20 12 
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Einlegebogr n 

t -.:ntsgericht Oldenbllr'Q U-i. Grur.cföu.-:;, ve;r, r.arir.g3ciorf Bi~tt -i-23 aest~n1sv~rzefct.nis 

laufende Bisherige 
_!3ezeichnuna der Grundstücl<e und der :nit dem Eiqern_um verbunde, ,.:m Rechte 

,___ Nummer t:iufende Gemarkun~ i<.arte 
Wirtschaftsart i.:nd Lage 

der Nummer (Vermessungsbezirk) Flur 1 Flurstüct. 
Grund- der Grund-

-
stücke stüd<e a 

b 
e -

1 2 

3 

Große 7 - :7--
ha I a 1 -n= _ 

4 1 

28 Augustenhof 004 48/1 Landwirtschaftsfläche 
2 16 55 Waldfläche, Gruber See 29 Gaarz 004 108/20 lafldwirtschaftsfläche, Vorder- und Mitte lbruch 2 01 ) 44 

1 

31 AugustP-nhof 001 1 
1 Lanow1rtc;chaftsfläc-h?., Teichkoppel 15 1 22 1 09 Augustentiof 001 2 Landwirtschaftsfläche, T eicllkoppel 

8 62 89 Augustenhof 001 3/8 Landwirtschaftsfläche, Kreuzl,amp 26 33 27 Augustenhof . 001 4 Landwirtschaftsfläche, Kret:zkamp 
12 65 Augustenhof 001 5/4 Landwirtschaftsfläche, Nachtkoppel 3 107 43 Augustenhof 001 5/6 Gebäude- und Freifläche 

Landwirtschaftsfläche 
Wasserfläche, Augustenhof 

97 63 

1 Augustenhof 001 13/9 Gebäude- unc Freifläche., Augustenhof 
20 l 37 1 Augustenhof 001 13/12 Gebäude- und Freifläche 
22 52 Landwirtschaftsfläche, Augustenhof 

Augustenhof 003 1/1 Landwirtschaftsfläche, Kranichskamp 20 1 93 55 Augustenhof 003 1/2 Verkehrsfläche, Mach Kienau 
19 58 

--

08.11-201214:54:44 Seite 3 von 12 
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Amtsder~cht lcenourg i.H. Gruoobuch von Heri!lgsdorf 
Blatt 423 

laufende Bisherige 

Bezeichr.unQ der Grund~cke und der ,n1: dem Eiacmum verbt:ndenen Rechte 

Nummer laufende 
Gemarkung 

Karte 

Wirtschaftsart und Lage 

der Numrr-3r (Vermessungsbezirk) Flur 1 Flurstück 

Grund- der Grund--

1 

stücke stücM 
a 

b 

e 

1 2 

3 
· Augustenhof 003 

1 
3/1 Gebäude- und rreifläche 1 Landwirtschaftsfläche, Kranichskamp 

Augustenhof 004 ! 
1/1 Landwirtschaftsfläche i 

Waldfläche, Im Bruch 1 1 Augustenhof 004 57/1 Gebäude- und Freifläche, Ocrf Kienau 
Augustenhof 004 62/1 Gebäude- und Freifläche Landwirtschaftsfläche, Dorf Kienau 

j 

\ 1 l 
1 

1 1 

l 1 

Einlegebogen Bestandsv~zei<:hnis .2 
l Größe -

-

1 

-

ha .:1 'Tl ' -4 

9 53 22 

43 87 62 

l 

13 91 

98 82 

1 

1 1 

1 1 

1 
1 

1 
\ 1 

1 
1 
1 

1 
1 

--- - - - - - - --- - - --- - - - - ~- - - - ____ I 
oa .11 201 21 4·5444 Seite .5 von 12 
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Algemeine; 1 Eriu:tulgen l Ausbucluvrl I Üiredchlen l Vag~ l Eigertüner/Nutzungm. l Aemarmenrigl Abgabenl ~~n.ngen t 
1 AHemeichen [6.21-76'.: {t22-ü0IJ2 

1 Bezeichnung (öK Augu::tenhof II 

IEr~~wn l 
Ä~ 1 -----------3=1. 
langfristige 
Sichen.nJ 

1 Naüraum 

1 Bemeoo.rg 

f Eintraglrlg ins Grundbuch 3 
( Nordoldenburg und Fehmarn 3 pro 

ändern 

r in F-Plan auegewieten 

P Zustimuig UNB erfttt 

--· - ·- --- - - --- - - -- - - ------ - - - -- 1 
' ~ - ci_~-o~onlc ruG~I Öl·ol< ontiJ\/0 SH r Zustirm.ng zumAnlrag li.ach Egenti.iner 7 i 

r E~ N Verarbeil.Wig personen- r:: r:1:.:..L.... • ..-;... 1 

; bezoge11er Daten euch Betreiber '"' n"""""" i;t '""'':1"5 
1 

~ - Lage innemal> des E~iches fü Sch.itzgebiete oder Biotopverbu,dsysteme j 

i I Alilagen. Verpfichtung. Fcirderungen l 
!~ -----~- - -~~~~-~- r ~ - - - - · --

Kontoi.ilerxht 
S(M'llme Baci: 1 Si..mme Öl:opunkte 

1 ► 1 Eiri>ucluig l 20.144,00 l 24.172 
Aucl:luch~ , 0,00 0 
Rect~haben 120.144,00 ! 24.172 

1LetzteAnc:lerl6lg_ -:--_-_ -_ ___ _ 
L Anwender p ~·~ (;f,r.au , 

---- --- --- --
Datum 11/ 11 il:1411 i•'i 15.°: 

!ll< j ~n t ontoauszug GIS. 

r Ölr.o!'..ontolJietreiler ~ . - - ·--- -

' 
Name 

,----Strasse, Hau::rs. 

P~zdi, Ort !-r__, 
~ner 

Telefon 

Mm L . _ _ _ - - - --
r Zu::limßUlg ~ Betreiier:: zur D~ an Dr~ 

---- - -' 

stanoort rosen l-- --_____ _ _ Standort bearbeiten ~ -l Bezedmung( _Ö,_K_Aug_ ~--~ _enh_o_t_ll _________ _ 

~ emerde jHenngsdorJ ____ __J 

- - - - -- --- -- -------, 
Basis lm71 ~puMe j 

l 

j 
■ ve,bLICbt ■ Yi!di;.il=" 

l _ __ _ _ 

Wiederyo,lage ßbbrechen .!:!.ilte 



• :· ü k i.>k{,11l:o { 6 .".i l -7f. ) . c1:J7 !) () fJ j } 
/ 

Algemerie:: Eirill.dtungen I Auabuc:h.rwJen I Üir..-r-:i;c~-enl Vorgqeii>er::icht I Eigentüner/Nutzungsber.1 Refnenzieu,gJ Abgaben} r'.atien.ngen 1 

Ausg.yg:biotope 

1 

j ! 
Offene Fläche: 0 Sumrren: i 20.1441 201 41 2.0141 OI :!4.1721 

Code I Biotopbezeichrwg Marge I F!Srtor Fläche Eribuclulg=ciaturr l Baxwert l LaQeZW-chlag! ArtenzuxHaQ I Zinsen ! Ökopunktei 

1 

► AA !Acker 1-. 1 : 1,00 20.144 01 .01.2015 1 20.144) 2.014 1 2014 ' O' 24.172i ~ ~ ---L - --· · r .. ·- --' - _l _ _ -~ - ___ : ·-··· - -·- : · __ ____ __ _ __ _____ J _ __ J 

Artenschutz- sowie E rstelltll!P- Ll'ld Pflegemaßnahmen 
Maßnahme Beschreh.ing Maßnahmenart 

► f ~i:>ien. Reptiien Hersteblg goßrä.mig extensN genwter ~~ope in I a 
1 Gehölzpf!anzu-g _ _ • Streuob:.t""'iese _____ l m 1 - - -- ---- ----·- - ·-- -* - ---- - - ------ 0~ der Anec~.efl'ltl"g 

Z~Biotop 
Ausgangsbiotop Ziel-Code Ziel-BiotoiJ Scootzstatu~ z~ 

1 1 - - - ·-·-- ---- ·--- - ·· - - ·-••·- ---~ ---- ·---·· - --
l __ , _____ - -- -

Q~ IL~.~~-- J ~ontoauszug 1 GIS . Wied~age Abbrechen 1 .!::!ilfe 
__________ __ .....,...,, ____________ ..,,==--.... ------,,.- --·-----------=-=-=--.... - -------~=,...,,,.,,-==--------- -======-



Auszuf. 
Ausgangsrechnung über 270,00 € zum Produktkonto 55410000.43110000 für das Pro
duktjahr 2014. 

Einzahler: siehe Anschrift 
Buchungstext: Verwaltungsgebühr für die Anerkennung eines Ökokontos 

(Augustenhof II) 
Fälligkeit: 6 Wochen 

AO-Nr.: 
Journal-Nr.: 

VWL: 

Ab: 21, 11.1o/ 
1.A. vJ 

10 



FB6 
Fachdienst Naturschutz 
Az..: 6.21- 16 2- 021 . OQo2 

Verwaltungsgebührenkalkulatlon 

Eutin, 17.A4, 
Tel.: 788- ~1 

.2014 

Tarifstelle 14.1.3.2 der Landesverordnung über Verwaltungsgebühren, hier: Aufnahme 
einer Maßnahme In das Ökokonto nach§ 16 BNatSchG I.V.m. § 10 LNatSchG 

(Gebührenrahmen: 30 bis 500 €) 

1. Verwaltungsaufwand: 
a) Arbeitszeit1: 

1. Stunden o mittlerer Dienst' (49 €/Std) 
~ gehobener Dienst3 (60 € / Std) 

Ortsbesichtigu ng4
: 

□ Nein 
.fli{ Ja, l Stück a 1/2 Std. = gesamt j_ Std. 

·gesamt: _ _.3..--.-- Stunden x Stundens'atz = 

b) sonst. Verwaltungsaufwand 

Zwischensumme aus Ziffer 1 = ·18 0 ;-- € 

2. Ermittlung Faktor Einzelfall: 
Die Bedeutung, der wirtschaftliche Wert der Entscheidung, 
oder der sonstige Nutzen aus der Amtshandlung: 
a) . 
Privater Zusammenhang o (Faktor 1,00) 
Gewerblicher Zusammenhang ~ (Faktor 1,50) 
b) . 

___ € 

Die naturschutzrechtliche Bedeutung der Amtshandlung ist wie folgt zu beurteilen: 
~ <5 ha (Faktor 0,00) 
□ <10 ha (Faktor 0,25) 
□ .>10 ha (Faktor 0,50) 

Addlticin der Faktoren: 2. a)-1, S + 2. b) 010 0 = Faktor Ziffer 2: 1, S 

3. Berechnung der Gesamtgebüh,r:: _ 
Zwischensumme aus Ziffer 1 1 tO ·- € x Faktor 1, ~ aus Ziffer 2 ='+ 
Endsumme un la ende Verwaltun s ebühr = 27 0 -

1 Erstellung Bescheid, Telefonate, Prüfung, Kopien 
2 mittlerer Dienst: Beamte: Besoldungsgruppen A 6 bis A 9; Angestellte EG 6 bis EG 9 · 3 gehobener Dienst: Beamte: Besoldungsgruppen A 9 bis A 13; Angestellte EG 9 bis EG 13 „ 4 Nur die reine Zelt vor Ort ansetzen . 


